
 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

03/SVV/0016 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Entwurf Haushaltssatzung und -plan 2003 

 Erstellungsdatum 07.01.2003 

 Eingang 02:  

Einreicher: Stadtverordneter Kruczek   
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 
 

  

22.01.2003 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Haushaltssatzung 2003 erfährt nachfolgende Änderungen: 
 

1. Radwegsanierung (Hhst. 63000.51103)     + 10.000 € 
2. Unterhaltung Grünanlagen (Hhst. 58000.71201)   + 36.500 € 
3. Haus der Begegnung (Hhst. 34420.71804)    + 14.400 € 
4. Denkmalunterhaltung (Hhst. 36500.50100)    +   1.700 € 
5. Sachaufwand Ausstellungen (Hhst. 36500.63001)   +   3.400 € 
6. Soziale Dienste/Behindertenfahrdienst (Hhst. 49800.71800) + 19.000 € 
7. Allgemeine Sportförderung (Vereine) (Hhst. 55500.71800)   + 40.000 € 
8. Wartung und Reparatur öff. Spielplatze (Hhst. 58000.51000) + 25.000 € 

 
Summe:       150.000 € 

 
Die Deckung dieser zusätzlichen Haushaltsmittel erfolgt durch Verrechnung des 
Sachkostenzuschusses an den SVB 03 i. H. v. 150.000 € (Hhst. 56000.63004) mit erheblichen 
Forderungen der Stadt gegenüber dem SVB 03 aus den Jahren 2000 bis 2002.  Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
Begründung:  
 
Die durch die vollständige Verrechnung des städtischen Zuschusses (150.000 € pro Jahr) an den 
SVB 03 mit dessen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt frei werdenden Mittel (vgl. DS 
02/SVV/0891), werden so auf  Bereiche verteilt, die im Jahr 2003 Zuschusskürzungen erfahren bzw. 
dringend Zuschusserhöhungen benötigen. 
 
 
 
 
 


